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Initiativtext

Artikel 18bis (neu)

1. - Wer den militärdienst verweigert, wird von der Wehrpflicht befreit, wenn er
Zivildienst leistet. Der Zivildienst dauert anderthalbmal so lang wie die
gesamtheit der verweigerten militärischen dienste.

2. - Zivildienst bezweckt die forderung des friedens, indem er dazu beiträgt,
Ursachen gewaltsamer auseinandersetzungen zu beseitigen, menschenwürdige

lebensverhältnisse zu schaffen und die internationale Solidarität
zu stärken.

3. - Der Zivildienst vollzieht sich im rahmen öffentlicher und privater Organisatio¬
nen und institutionen, die seinen Zielsetzungen entsprechen. Koordination
und aufsieht obliegen dem bund.

4. - Die ausführung dieses artikels ist sache der bundesgesetzgebung.
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